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Ausgangslage 

Im September 2023 tritt in der Schweiz das neue Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) in 

Kraft.  

Feinheit berichtet, dass bei Nichteinhalten des Gesetzes Sanktionen in Form von Bussgeldern bis 

CHF 250'000 drohen, die sich gegen die für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortliche 

natürliche Person richten.  

Das Gesetz ist umfassend, komplex und deckt zahlreiche Bereiche ab1.  

Auf das Wesentliche reduziert, verlangt das neue Gesetz, dass das Verhalten der User auf einer 

Website erfasst werden darf, erst, wenn die Nutzenden ihre explizite Zustimmung gegeben 

haben.  

Aktueller Zustand auf feel-ok.ch | .at | de 

Zum jetzigen Zeitpunkt speichert feel-ok standardmässig 7 Cookies auf dem Computer des Users. 

Falls der User eine kantonale Version von feel-ok.ch wählt, wird das zusätzliche Cookie «Kanton» 

gespeichert, mit dem feel-ok.ch bei einem zukünftigen Besuch weiss, welche feel-ok.ch-Version 

am Bildschirm erscheinen soll. Diese 8 Cookies gelten als notwendig für die korrekte 

Funktionsweise von feel-ok.ch, sie tracken keine Personendaten und gelten daher als zulässig. 

feel-ok verwendet keine Cookies, um Personendaten an Google Analytics weiterzugeben, sondern 

setzt eine andere technische Lösung um. Das spielt aber keine Rolle, denn mit oder ohne Cookies 

dürfen diese Daten ohne explizite Zustimmung nicht mehr vermittelt werden. 

feel-ok bettet auch gelegentlich Videos oder Tools von externen Webanbietern, wie YouTube, 

Vimeo, SRF und h5p ein. Die externen Anbieter speichern ebenso Cookies auf dem Computer des 

Users und könnten dadurch – mindestens theoretisch – das Verhalten der Nutzenden tracken. Aus 

diesem Grund werden wir für die Aktivierung dieser Elemente um explizite Zustimmung bitten 

müssen und auf die Aussicht eines möglichen Trackings hinweisen.  

 

 
1 (Quelle: Feinheit) 
- Recht auf Auskunft über die Bearbeitung der eigenen Personendaten (Art. 25-27 revDSG) 
- Recht auf Herausgabe oder Übermittlung der eigenen Daten (Datenübertragbarkeit)) (Art. 28 und 29 revDSG) 
- Das Recht, nicht einer automatisierten Einzelentscheidung unterworfen zu werden, d. h. einer Entscheidung, welche in Bezug auf eine 
Person mit Hilfe von Algorithmen getroffen und auf ihre persönlichen Daten angewendet werden, ohne dass ein Mensch in den Prozess 
eingreift (Art. 21 revDSG) (Privacy by Default vs. Privacy by Design) 
- Sicherstellung von Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, insbesondere damit die 
Bearbeitungsgrundsätze eingehalten werden und sich die Datenbearbeitungen auf das für den Verwendungszweck nötige Mindestmass 
beschränkt (Art. 7 revDSG) 
- Die Erstellung und das Führen eines Verzeichnisses der Datenverarbeitungstätigkeiten.  
- Die Meldepflicht an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sowie gegenüber der betroffenen Person 
im Falle einer Datensicherheitsverletzung (Art. 24 revDSG) 
- Die Verpflichtung, in bestimmten Fällen eine Folgenabschätzung zum Schutz der Personendaten durchzuführen, wenn aufgrund einer 
Bearbeitung ein hohes Risiko besteht (Art. 22 revDSG) 
- Die Informationspflicht bei der Datenerhebung und die Pflicht zur Nennung des/der Staates/Staaten im Falle eines Transfers ins Ausland 
(Art. 19 revDSG). Hier ist das revDSG ausnahmsweise strenger als die DSGVO. 
- Die Informationspflicht im Falle einer automatisierten Einzelentscheidung – d.h. einer Entscheidung, welche in Bezug auf eine Person mit 
Hilfe von Algorithmen getroffen und auf ihre persönlichen Daten angewendet werden, ohne dass ein Mensch in den Prozess eingreift (Art. 
21 revDSG) 
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Geplante Lösung ab 2023 

Wenn feel-ok.ch, feel-ok.at oder feelok.de das erste Mal mit einem Computer aufgerufen wird, 

werden automatisch auf diesem Computer nur noch die Cookies gespeichert, die für die korrekte 

Funktionsweise der Website erforderlich sind und keine Personendaten tracken. Mit anderen 

Worten: Die Sitzung wird nicht von Google Analytics erfasst und alle externen Tools / Videos sind 

vorerst inaktiv (Ausnahme: die Tools, die sich auf feelv6.ch befinden, weil sie von uns entwickelt 

wurden). 

Gleichzeitig erscheint am Bildschirm eine neue grüne Fläche mit einigen Informationen, die 

Cookies betreffen und anschliessend drei Optionen enthält. Der User könnte dabei die 

prominente Mitteilung ignorieren und auf der Website weitersurfen, aber angenehmen ist das 

nicht, denn die grüne Fläche beansprucht viel Raum. Daher gehen wir davon aus, dass die 

Mehrheit der Nutzenden spontan auf «Alle Cookies akzeptieren» klicken wird, um die Mitteilung 

zu schliessen. Ebenso müssen wir damit rechnen, dass der eine oder die andere User*in die 

Website genervt verlassen wird: Das ist leider eine Folge dieses neuen Datenschutzgesetzes.  

 

Es ist selbstverständlich im Interesse von feel-ok, dass die Nutzenden auf «Alle Cookies 

akzeptieren» klicken, damit die Sitzung von Google Analytics erfasst wird und alle auf der Website 

eingebetteten Tools korrekt laufen. Deswegen ist diese Option prominent markiert.  

Besonders Cookies-sensitive Menschen könnten sich für die dritte Option «Cookies löschen und 

Website verlassen» entscheiden. Diese würde dazu führen, dass die Website verlassen wird, ohne 

dass feel-ok-Cookies auf dem Computer des Users gespeichert bleiben. Allerdings müssen wir 

zuerst prüfen, ob es technisch möglich ist, eine solche Erweiterung zu bieten. 

Mit der zweiten Option kann der User festlegen, welche Cookies er*sie zulassen will (siehe 

nächste Seite).  
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Der User kann in dieser Ansicht zwei Cookie-Typen zustimmen oder ablehnen: 

Cookies externer Anbieter 

Alle Dienste der externen Anbieter werden via <iframe> auf feel-ok eingebettet. Solange die 

‘externen’ Cookies gesperrt sind, werden keine <iframe> zugelassen und die eingebetteten 

Inhalte erscheinen nicht. Daher ist auch kein Tracking möglich. Stattdessen werden die <iframe> 

von einer Mitteilung ersetzt. Diese gibt den Usern die Möglichkeit, die Sperrfunktion zu 

deaktivieren. 
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Statistiken 

Solange die Cookies-Statistiken inaktiv sind, existiert der User für Google Analytics nicht. Nur User, 

die diese Option oder alle Cookies aktivieren, werden erfasst.  

Somit ist die Zeit, in der man Daten aus Google Analytics übernehmen und ohne 

Zusatzberechnungen veröffentlichen kann, mit dem neuen Datenschutzgesetz definitiv vorbei. Die 

Herausforderung wird bestehen, eine Methode zu identifizieren, die eine realistische 

Einschätzung der Dunkelziffer ermöglicht, damit wir die Fördergeber/-innen über die effektive 

Nutzung von feel-ok benachrichtigen können.  

Einwilligung widerrufen / ändern 

Mit dem neuen Gesetz sind wir auch verpflichtet, den Usern die Möglichkeit zu geben, ihre 

Entscheidung zu überdenken, sprich die Einwilligung widerzurufen oder zu ändern. 

Aus diesem Grund erscheint in der Fussnote auf jeder Seite von feel-ok das neue Element 

«Cookies». Wenn man drauf klickt, erscheint das Fenster «Einstellungen», mit dem man die 

eigene Zustimmung oder Ablehnung für Cookies ändern kann. 

 

 

Vorgehensweise 

Wir setzen die hier vorgeschlagene Lösung für feel-ok.ch (Deutschschweiz und französische 

Schweiz), feel-ok.at und feelok.de im Verlauf von 2023 ein.  

Für Styria vitalis und für den BWLV entstehen mit diesem Konzept keine Kosten. Wünsche, die 

nicht vom aktuellen Konzept abgedeckt sind, können erst mit einer Entschädigung des Aufwandes 

realisiert werden. 


